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Golden Visa – Passhandel in der Europäischen Union 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Investorenvisaprogramme („Golden Visa“) und Angebote, Aufenthaltsgeneh-
migungen und Staatsbürgerschaften im Tausch gegen großzügige Investitionen 
zu erhalten („residency by investment“ bzw. „citizenship by investment“) brei-
ten sich auch in der Europäischen Union (EU) aus. Diese Programme, die teil-
weise schon seit den 1980er-Jahren existieren, gibt es heute in mindestens zwölf 
EU-Staaten (Österreich, Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, 
Irland, Litauen, Malta, Niederlande, Portugal, Ungarn und Zypern). Nachfol-
gend werden solche Programme zusammengefasst als „Passprogramme“ be-
zeichnet. 

Die Auflagen, um als Investor eine Aufenthaltsgenehmigung oder eine Staats-
bürgerschaft zu erhalten, sind meistens gering. So hat die Europäische Kommis-
sion z. B. in einem Abkommen mit Malta 2014 eine zwölfmonatige Residenz-
pflicht in Malta als Bedingung für eine Staatsbürgerschaftsvergabe vereinbart 
(vgl. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-70_en.htm?locale=en). 
Die Gründlichkeit und Unabhängigkeit der Auflagenüberprüfung ist aber frag-
würdig, da teilweise Vermittler, die Kommissionen für erfolgreich erteilte Visa 
bzw. Staatsbürgerschaften erhalten, die Auflagen prüfen sollen. Ebenso hat die 
EU-Kommission Malta aufgefordert, die Namen der Personen, die eine Staats-
bürgerschaft durch Investorenprogramme erhalten haben, zu veröffentlichen. 
Allerdings hat Malta bei der Veröffentlichung bisher nicht zwischen Investoren-
Staatsbürgerschaften und jenen, die durch Heirat oder Abstammung eingebür-
gert wurden, unterschieden. Das Passprogramm Maltas war auch Thema der 
Recherchen der ermordeten maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia. 

Dieser Visums- bzw. Passhandel birgt insbesondere Gefahren in Bezug auf 
Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Zusätzliche Bescheinigungen dieser 
Staaten über die steuerliche Ansässigkeit können dazu führen, dass Kontenin-
formationen im Rahmen des automatischen Informationsaustausches nach dem 
Common Reporting Standard (CRS) nicht an die richtigen Wohnsitzstaaten  
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gemeldet werden (vgl. OECD www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/ 
consultation-document-preventing-abuse-of-residence-by-investment-schemes. 
pdf?utm_content=bufferb64b7&utm_medium=social&utm_source=twitter. 
com&utm_campaign=buffer). 

Einige EU-Länder bieten außerdem attraktive Einkommensteuermodelle für 
ihre Neubürger an, womit sie den Steuerwettbewerb innerhalb der Europäischen 
Union im Sinne eines „race to the bottom“ verschärfen. Die EU-Kommission 
wird deshalb einen Bericht mit einer Evaluierung der „citizenship by investment 
schemes“ veröffentlichen (vgl. http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm? 
doc_id=40722 ). Das Europäische Parlament hat bereits 2014 einen gemeinsa-
men Entschließungsantrag verabschiedet, in dem es die Investorenvisapro-
gramme kritisiert (vgl. Entschließung des Europäischen Parlaments zum Ver-
kauf der Unionsbürgerschaft (2013/2995(RSP)). Im Jahr 2017 hat das Europäi-
sche Parlament in einem Bericht ebenfalls auf die Geldwäscherisiken in Zusam-
menhang mit den Investorenvisaprogrammen hingewiesen (vgl. Bericht über 
die Untersuchung von Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung 
(2017/2013(ΙΝΙ)). 

1. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung bezüglich des Risikos der 
Steuerhinterziehung bei Passprogrammen vor (bitte nach „residency by in-
vestment“- und „citizenship by investment“-Programmen aufschlüsseln)? 

Der Bundesregierung ist bekannt, dass bei o. g. Passprogrammen das Risiko zur 
Umgehung des automatischen Informationsaustausches über Finanzkonten nach 
dem gemeinsamen OECD-Meldestandard (CRS) besteht. Die Gefahr besteht ins-
besondere dann, wenn der Erwerb nur eine eingeschränkte oder keine physische 
Präsenz voraussetzt und/oder solche Möglichkeiten von Null-/Niedrigsteuer-Ju-
risdiktionen angeboten werden. Wo solche steuerschädlichen Programme vorlie-
gen, wird in Arbeitsgruppen der OECD unter Beteiligung von Deutschland ge-
prüft. Das Ziel der Bundesregierung ist es, eine umfassende Lösung für Umge-
hungsversuche zu finden. Deshalb werden seitens der Beraterschaft nach Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates über die EU-weiten Anzeigepflich-
ten für bestimmte grenzüberschreitende Steuergestaltungsmodelle steuerschädli-
che Steuergestaltungsmodelle offenzulegen sein und im Rahmen des automati-
schen Informationsaustausches mit den EU-Staaten ausgetauscht. Zudem setzt 
sich die Bundesregierung auf Ebene der OECD dafür ein, dass entsprechende In-
formationen zukünftig auch mit Drittstaaten ausgetauscht werden. Hierdurch 
kann Versuchen, den Verpflichtungen des CRS zu entgehen, effektiv begegnet 
werden. 

2. Welche Probleme erkennt die Bundesregierung, die durch die genannten 
Pass- und Aufenthaltsprogramme für den automatischen Informationsaus-
tausch nach dem Common Reporting Standard (CRS) entstehen, und welche 
Maßnahmen sollten nach Ansicht der Bundesregierung zur Lösung dieser 
Probleme ergriffen werden (vgl. www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/ 
consultation-document-preventing-abuse-of-residence-by-investment-schemes. 
pdf?utm_content=bufferb64b7&utm_medium=social&utm_source=twitter. 
com&utm_campaign=buffer)? 

Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen. 

3. Wie viele Fälle sind der Bundesregierung bekannt, bei denen Konteninfor-
mationen wegen der genannten Pass- und Aufenthaltsprogramme nicht an 
den eigentlichen Staat der steuerlichen Ansässigkeit gemeldet wurden? 

Der Bundesregierung sind keine Fälle bekannt. 
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4. Gehen aus Sicht der Bundesregierung die Pass- und Aufenthaltsprogramme 
in der Regel auch mit der steuerlichen Ansässigkeit der Investoren in diesen 
Staaten einher? 

Die Bundesregierung schließt nicht aus, dass die Pass- und Aufenthaltspro-
gramme anderer Staaten auch die steuerliche Ansässigkeit der Investoren in die-
sen Staaten einschließen. Wie unter der Antwort zu Frage 1 dargelegt, wird in 
Arbeitsgruppen der OECD unter Beteiligung von Deutschland geprüft, wo steu-
erschädliche Passprogramme vorliegen. Die Ergebnisse bleiben abzuwarten. 

5. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung bezüglich des Risikos der 
Geldwäsche bei Passprogrammen vor (bitte nach „residency by investment“- 
und „citizenship by investment“-Programmen aufschlüsseln)? 

Für den Bereich der Geldwäscheaufsicht in Deutschland sind der Bundesregie-
rung keine Fälle mit Bezug zu Passprogrammen bekannt. Eine Bewertung der 
angesprochenen Programmtypen in dieser Hinsicht kann daher ebenfalls nicht 
vorgenommen werden. 

6. Sind der Bundesregierung Fälle bekannt, bei denen EU-Staaten aufgrund ih-
rer genannten Pass- und Aufenthaltsprogramme unbeabsichtigt mitgeholfen 
haben, Gelder „zu waschen“ (vgl. www.theguardian.com/uk-news/2017/jul/ 
04/golden-visa-immigration-deal-british-citizenship-home-office), und wie 
schätzt die Bundesregierung unabhängig von konkreten Fällen das Risiko 
ein, dass es bei diesen Programmen zu einer unbeabsichtigten Mithilfe 
kommt? 

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse über konkrete Fälle im Sinne der 
Frage vor. Hinsichtlich des abstrakten Risikos einer unbeabsichtigten Mithilfe der 
in die fraglichen Transaktionen eingebundenen Banken und sonstigen Wirt-
schaftsunternehmen kann allgemein auf die Vorgaben der EU-Geldwäsche-
Richtlinie zum Risikomanagement bzw. den Sorgfaltspflichten für geldwäsche-
rechtlich Verpflichtete hingewiesen werden, mit denen der EU-Gesetzgeber der-
artigen Risiken begegnet. Zu nennen sind im Hinblick auf die angesprochenen 
Konstellationen die Artikel 18 ff der Vierten Geldwäscherichtlinie (EU) 
2015/849 hinsichtlich erhöhter Sorgfaltspflichten, insbesondere bei Vorliegen be-
stimmter Risikoindikatoren (Artikel 18 Absatz 2), bei Transaktionen mit Bezug 
zu sog. Drittstaaten mit erhöhtem Risiko (Artikel 18a in Verbindung mit Arti-
kel 9), sowie bei Transaktionen unter Beteiligung von politisch exponierten Per-
sonen (Artikel 20). 

7. Welche steuerlichen Vergünstigungen bieten andere EU-Mitgliedstaaten 
nach Kenntnis der Bundesregierung Steuerausländern an, um eine Einbürge-
rung oder einen Aufenthalt von Investoren und Wohlhabenden attraktiver zu 
machen, und welche Voraussetzungen sind jeweils zu erfüllen (bitte nach 
Mitgliedstaat aufschlüsseln und ggf. nach Bürgerinnen und Bürgern aus der 
EU und Drittstaaten differenzieren)? 

Belgien 

Ausländische Führungskräfte, Direktoren, hochrangige Spezialisten und For-
schungsexperten, die vorübergehend in einer belgischen Betriebsstätte einer 
nichtansässigen Gesellschaft, einer Tochtergesellschaft einer nichtansässigen Ge-
sellschaft oder einer ansässigen Gesellschaft eines internationalen Konzerns be-
schäftigt sind, werden steuerlich begünstigt. Sie unterliegen der Einkommens-
teuer für Nichtansässige, obwohl sie tatsächlich ansässig sind. Dies hat zur Folge, 

juris Lex QS
09052024 ()



Drucksache 19/4351 – 4 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

dass ihre Einkünfte aus dem Ausland in Belgien steuerfrei sind. Weiterhin sind 
Erstattungen für zusätzliche Ausgaben (Umzugskosten, Wohngeld, Kosten einer 
jährlichen Reise in das Heimatland, Lebenshaltungskostenzuschüsse usw.), die 
durch die Entsendung oder Beschäftigung in Belgien entstehen, innerhalb be-
stimmter Grenzen (11 250 Euro für Führungskräfte in aktiven Unternehmen und 
29 750 Euro für Führungskräfte, die in Koordinations- oder Forschungszentren 
tätig sind) nicht steuerpflichtig. 

Dänemark 

Personen, die bei Aufnahme einer Beschäftigung in Dänemark bei einem ansäs-
sigen Arbeitgeber oder bei einer dänischen Betriebsstätte eines nichtansässigen 
Arbeitgebers steuerlich ansässig werden, sowie nichtansässige Arbeitnehmer, die 
an einem genehmigten Forschungsprojekt teilnehmen, werden für maximal 
84 Monate mit einem pauschalen Steuersatz von 27 Prozent besteuert. Vorausset-
zung ist, dass der Beschäftigte während eines Zeitraums von zehn Jahren vor der 
Beschäftigung in Dänemark nicht steuerpflichtig war, er nicht direkt oder indirekt 
an der Geschäftsführung, der Kontrolle oder dem Kapital des Arbeitgebers betei-
ligt ist oder während eines Zeitraums von fünf Jahren vor dem Arbeitsverhältnis 
beteiligt war, er vor der Beschäftigung in Dänemark nicht ins Ausland entsandt 
wurde, um für denselben oder einen verbundenen Arbeitgeber zu arbeiten, sowie 
nicht für eine Doktorarbeit ins Ausland geschickt wurde, die mit öffentlichen Mit-
teln aus Dänemark finanziert wurde. Die Beschäftigung muss befristet sein und 
zwischen sechs und 36 Monate dauern. Das Bruttogehalt muss 65 100 DKK pro 
Monat vor Abzug der Sozialversicherungsbeiträge und des Arbejdsmarkedets 
Tillægs Pension (ATP)-Beitrags übersteigen. Diese Mindestlohnanforderung gilt 
nicht, wenn der Mitarbeiter an einem genehmigten Forschungsprojekt beteiligt 
ist. 

Finnland 

Qualifizierte ausländische Fach- und Führungskräfte, die eine Beschäftigung bis 
zum 31. Dezember 2019 in Finnland beginnen, können eine besondere pauschale 
Besteuerung von 35 Prozent auf ihre hieraus erhaltene Vergütung beantragen. Die 
Steuer wird auf die Bruttovergütung erhoben und Abzüge sind nicht zulässig. Um 
sich für das Regime zu qualifizieren, muss der ausländische Arbeitnehmer ein 
Lehrer an einer akademischen Einrichtung, ein (gemeinnütziger) Forscher oder 
ein Spezialist sein, der während der gesamten Beschäftigungszeit mindestens 
5 800 Euro pro Monat verdient. Darüber hinaus darf der Arbeitnehmer weder fin-
nischer Staatsangehöriger noch in den letzten 5 Jahren vor der Beschäftigung in 
Finnland wohnhaft gewesen sein. Die Steuervergünstigung gilt für die ersten 
48 Monate der Beschäftigung und des Aufenthalts in Finnland. Das Beschäfti-
gungsverhältnis muss ununterbrochen bestehen.  

Frankreich 

Arbeitnehmer, die von einem ausländischen Unternehmen an ein in Frankreich 
ansässiges Unternehmen entsandt werden, erhalten eine zeitlich befristete teil-
weise Steuerbefreiung bestimmter ausländischer Einkünfte, wenn beide Unter-
nehmen durch Kapitalbeteiligungen, Handelsbeziehungen oder anderweitig mit-
einander verbunden sind. Auch Arbeitnehmer, die direkt im Ausland vom fran-
zösischen Unternehmen rekrutiert werden, erhalten die Steuervergünstigung. Die 
Arbeitnehmer müssen mit der Aufnahme ihrer Tätigkeit in Frankreich ihren 
Wohnsitz nach Frankreich verlegen und dürfen in den letzten 5 Jahren vor dem 
Wohnortwechsel nicht in Frankreich ansässig gewesen sein. Steuerfrei sind die 
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im Arbeitslohn enthaltenen Entsendungsprämien. Diese können auf Antrag pau-
schal mit 30 Prozent des Arbeitslohns angesetzt werden. Dabei darf das steuer-
pflichtige Arbeitseinkommen in Frankreich nicht geringer sein als das vergleich-
bare steuerpflichtige Arbeitseinkommen im Entsendestaat. Übt der nach Frank-
reich entsandte Arbeitnehmer noch zusätzlich eine Tätigkeit außerhalb Frank-
reichs aus, ist auch der anteilige für die Beschäftigung im Ausland gezahlte Ar-
beitslohn steuerfrei. Daneben sind 50 Prozent der Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen, aus geistigem Eigentum und Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen 
und Wertpapieren steuerfrei, wenn der Schuldner der zugrundeliegenden Zahlun-
gen in einem Staat ansässig ist, mit dem Frankreich ein Doppelbesteuerungsab-
kommen (DBA) mit Amtshilfeklausel geschlossen hat. Alle diese Steuervergüns-
tigungen werden bis zum 31. Dezember des achten Jahres nach der Wohnsitz-
nahme in Frankreich gewährt. 

Irland 

Die irische „remittance taxation“ betrifft natürliche Personen, die in Irland ansäs-
sig, aber nicht „beheimatet“ („non-domiciled“) sind, und die Einkommensbesteu-
erung ihrer ausländischen Einkünfte. Der Steuerpflichtige muss in Irland seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben und demzufolge dort als ansässig 
betrachtet werden. Daneben muss er aber als nicht „beheimatet“ („non-domi-
ciled“) gelten, weil Irland nicht als seine Heimat angesehen wird. Als Heimat 
wird grundsätzlich der Wohnsitzstaat des Vaters im Zeitpunkt der Geburt betrach-
tet. Ausländer, welche die Absicht hegen, das Land wieder zu verlassen, werden 
grundsätzlich als „non-domiciled“ angesehen. Der Steuerpflichtige hat ein Wahl-
recht zwischen der Besteuerung nach dem Welteinkommen oder nach der „remit-
tance taxation“. Bei der „remittance taxation“ unterliegen bestimmte ausländi-
sche Einkünfte (u. a. ausländischer Arbeitslohn, ausländische Dividenden und 
Zinsen) nur der Einkommensbesteuerung, wenn sie ins Inland transferiert werden.  

Im Rahmen des „Special Assignee Relief Programme“ wird nichtselbständig tä-
tigen natürlichen Personen, die in Irland in einem der Steuerjahre 2012 bis 2020 
erstmalig ansässig geworden sind und für die letzten fünf Steuerjahre nicht ansäs-
sig waren, eine Steuerbefreiung gewährt, wenn der Arbeitgeber in einem DBA-
Staat oder einem Staat mit einem Abkommen über Informationsaustausch ansäs-
sig ist. Zusätzlich muss das Arbeitsverhältnis mindestens sechs Monate vor An-
kunft in Irland bereits bestanden haben, und die Arbeitstätigkeit muss für mindes-
tens 12 Monate ausschließlich in Irland ausgeübt werden. Der 75 000 Euro über-
steigende Betrag der steuerpflichtigen Vergütung wird für die ersten 5 Jahre ab 
Beginn der Ansässigkeit zu 30 Prozent von der Steuer befreit. Die Steuerbefrei-
ung wird jedoch bei der Berechnung des universalen Sozialzuschlags („universal 
social charge“) nicht berücksichtigt. Darüber hinaus sind bestimmte Erstattungen 
für eine Reise pro Jahr für den Steuerzahler und seine Familie in das vorherige 
Wohnsitzland und Schulkosten in Irland von bis zu 5 000 Euro pro Kind von der 
Steuer befreit. Natürliche Personen, die das „Special Assignee Relief Pro-
gramme“ in Anspruch nehmen, können für ihre nichtselbständigen Einkünfte 
nicht im Rahmen der „remittance taxation“ besteuert werden.  

Italien 

Seit 2017 erhalten natürliche Personen, die mindestens neun der letzten zehn 
Jahre im Ausland ansässig waren und ihren Wohnsitz nach Italien verlegen, für 
15 Jahre die Möglichkeit von einer pauschalen Einkommensteuer zu profitieren. 
Ausländische Einkünfte unterliegen danach einer Pauschalsteuer von jährlich 
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100 000 Euro. Hiervon ausgenommen sind Veräußerungsgewinne aus wesentli-
chen Beteiligungen, die innerhalb der ersten fünf Jahre der Optionsausübung re-
alisiert werden. Diese unterliegen den allgemeinen italienischen Besteuerungsre-
gelungen. Die Pauschalbesteuerung kann durch Zahlung von jeweils 25 000 Euro 
auf bestimmte weitere Familienmitglieder erweitert werden. 

Selbständige oder nichtselbständige Professoren und Wissenschaftler, die nach 
mindestens zweijähriger Tätigkeit im Ausland eine Tätigkeit in Italien beginnen 
(d. h. ihren steuerlichen Wohnsitz nach Italien verlegen), profitieren von einer 
90 prozentigen Einkommensteuerbefreiung und einer vollständigen Befreiung 
von der regionalen Wertschöpfungssteuer (IRAP) für einen Zeitraum von vier 
Jahren. 

Selbständige oder nichtselbständige natürliche Personen, die mindestens fünf 
Jahre im Ausland ansässig waren, ihren Wohnsitz für mehr als zwei Jahre nach 
Italien verlegen, im italienischen Hoheitsgebiet arbeiten und im Fall von Arbeit-
nehmern in einem italienischen Unternehmen beschäftigt und im Sinne des Ge-
setzes hoch qualifiziert und spezialisiert sind, können von einer 50 prozentigen 
Steuerbefreiung ihrer italienischen selbständigen oder nichtselbständigen Ein-
künfte profitieren. Die Steuervergünstigung gilt auch für EU-Bürger und Perso-
nen aus Drittstaaten, mit denen ein gültiges DBA oder ein Abkommen über den 
Austausch von Steuerinformationen besteht, sofern sie in den letzten zwei Jahren 
entweder im Ausland wohnhaft waren, einen Hochschulabschluss haben und un-
unterbrochen in einem anderen Land als Italien gearbeitet haben oder durchge-
hend außerhalb von Italien studiert und einen Hochschulabschluss oder eine Spe-
zialisierung erworben haben. Die Regelung findet für die Jahre 2017 bis 2020 
Anwendung. 

Luxemburg  

Hochqualifizierte Arbeitnehmer, die vorübergehend zu einem konzerninternen 
Arbeitseinsatz nach Luxemburg entsendet oder direkt durch eine luxemburgische 
Firma eingestellt werden, unterliegen einem besonderen Steuerregime, wonach 
Erstattungen von spezifischen Kosten wie z. B. Umzugskosten, Reisekosten und 
Kinderbetreuungskosten, die diese Arbeitnehmer im Zusammenhang mit ihrem 
Arbeitseinsatz in Luxemburg erhalten, ganz oder teilweise von der Steuer befreit 
sind. Die Arbeitnehmer müssen über einen Hochschulabschluss oder einen 
gleichwertigen Abschluss verfügen, zur Entwicklung oder Schaffung von Wirt-
schaftstätigkeiten mit einem Wertzuwachs in Luxemburg beitragen sowie ein zu 
versteuerndes Bruttogehalt von mindestens 50 000 Euro pro Jahr erzielen. Wei-
terhin dürfen sie in Luxemburg in den letzten fünf Jahren nicht der Einkommens-
teuer auf ihr Arbeitseinkommen unterlegen haben, nicht innerhalb eines Radius 
von 150 km ab der luxemburgischen Grenze ansässig gewesen sein und keine 
anderen Arbeitnehmer ersetzen, für die diese Regelung nicht gilt. Das Steuerre-
gime findet für maximal drei Jahre Anwendung. Für nichtansässige natürliche 
Personen, die ihren steuerlichen Wohnsitz nach Luxemburg verlegen, wird gem. 
der „step-up“ Regelung der Kaufpreis von Aktien und Wandelanleihen in wesent-
lichen Beteiligungen (d. h. Beteiligungen von mehr als 10 Prozent) in einer in 
Luxemburg ansässigen Gesellschaft als der geschätzte Veräußerungspreis dieser 
Vermögenswerte angesetzt. Folglich werden keine im Zeitpunkt vor der Verle-
gung des Wohnsitzes bestehenden stillen Reserven versteuert.  
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Malta 

Die maltesische „remittance taxation“ betrifft natürliche Personen, die in Malta 
ansässig, aber nicht „beheimatet“ („non-domiciled“) sind und die Einkommens-
besteuerung ihrer ausländischen Einkünfte. Der Steuerpflichtige muss in Malta 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben und demzufolge dort als 
ansässig betrachtet werden. Daneben muss er aber als nicht „beheimatet“ („non-
domiciled“) gelten, weil Malta nicht als seine Heimat angesehen wird. Als Hei-
mat wird grundsätzlich der Wohnsitzstaat des Vaters im Zeitpunkt der Geburt 
betrachtet. Ausländer, welche die Absicht hegen, das Land wieder zu verlassen, 
werden grundsätzlich als „non-domiciled“ angesehen. Die inländischen Ein-
künfte werden nach dem Einkommensteuerregeltarif besteuert. Bestimmte aus-
ländische Einkünfte (u. a. ausländischer Arbeitslohn, ausländische Dividenden 
und Zinsen) unterliegen im Rahmen der „remittance taxation“ einem pauschalen 
Einkommensteuersatz von 15 Prozent, wenn sie in das Inland transferiert werden. 
Für ausländische Einkünfte in Höhe von mindestens 35 000 Euro, die nicht ins 
Inland transferiert werden, findet eine Mindeststeuer von 5 000 Euro Anwen-
dung, die verringert werden kann. In Malta ansässige, aber nicht „beheimatete“ 
natürliche Personen, die bestimmten hochqualifizierten Arbeitnehmertätigkeiten 
(u. a. in der Luftfahrtbranche oder der Digitalwirtschaft) in Malta nachkommen, 
unterliegen diese Tätigkeiten einem pauschalen Einkommensteuersatz von 
15 Prozent.  

Niederlande 

Hochqualifizierte nichtansässige Arbeitnehmer mit auf dem niederländischen Ar-
beitsmarkt nicht oder nicht in einem ausreichenden Maße vorhandenen Kenntnis-
sen, die von internationalen Konzernen, anderen Unternehmen oder internationa-
len Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht für eine vorübergehende Tä-
tigkeit ins Inland entsandt oder angeworben werden, können beantragen, dass 
30 Prozent ihres Arbeitseinkommens steuerfrei gezahlt wird, um sie für be-
stimmte Kosten im Ausland zu entschädigen. Außerdem kann ihnen der Arbeit-
geber die Schulgelder für den Besuch der Kinder auf internationalen Schulen 
steuerfrei erstatten. Arbeitnehmer müssen über ein Mindestgehalt von aktuell 
37 296 Euro brutto pro Jahr verfügen. Bei Arbeitnehmern unter 30 Jahren mit 
Master-Abschluss liegt das Mindestgehalt bei 28 350 Euro. Arbeitnehmer, die in-
nerhalb eines Radius von 150 km ab der niederländischen Grenze wohnhaft sind, 
werden von der Regelung ausgeschlossen. Die Arbeitnehmer gelten als Ansässige 
und damit als unbeschränkt steuerpflichtig bezüglich ihrer Einkünfte aus Arbeit 
und selbstgenutztem Wohneigentum. In Bezug auf ihre Einkünfte aus wesentli-
chen Beteiligungen und auf ihre Einkünfte aus Sparen und Investieren gelten sie 
als Nichtansässige, es besteht jedoch die Option als Ansässige besteuert zu wer-
den. Die 30 Prozent-Regelung findet für die ersten acht Jahre des Beschäftigungs-
verhältnisses in den Niederlanden Anwendung. Die Laufzeit wird um die Aufent-
halts-/Arbeitsperioden in den Niederlanden während der letzten 25 Jahre gekürzt.  

Österreich 

Zuziehende hochqualifizierte Wissenschaftler und Forscher sowie Künstler und 
Sportler können eine Zuzugsbegünstigung in Form der Beseitigung steuerlicher 
Mehrbelastungen beantragen. Die Beseitigung der steuerlichen Mehrbelastungen 
erfolgt durch Anwendung eines pauschalen Durchschnittssteuersatzes von min-
destens 15 Prozent auf bestimmte ausländische Einkünfte. Nach dem zehnten Ka-
lenderjahr wird die Steuer schrittweise an das österreichische Besteuerungsniveau 
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herangeführt. Weiterhin besteht die Möglichkeit der Gewährung eines Zuzugs-
freibetrages, der jedoch Wissenschaftlern und Forschern vorbehalten ist. Er be-
trägt 30 Prozent der Einkünfte aus in- und ausländischer wissenschaftlicher Tä-
tigkeit, insoweit diese nach dem Einkommensteuertarif versteuert werden. Der 
Zuzugsfreibetrag wird für fünf Jahre gewährt und wird beim Lohnsteuerabzug 
wie auch bei der Veranlagung berücksichtigt.  

Portugal 

Zuziehende hochqualifizierte natürliche Personen, die bestimmte wissenschaftli-
che, künstlerische oder technische Tätigkeiten, u. a. als Ingenieur, Arzt, Schau-
spieler oder Manager ausführen, können begünstigt besteuert werden, wenn sie in 
Portugal ansässig werden und sich bis spätestens zum 31. März des auf den Zuzug 
folgenden Jahres bei der portugiesischen Steuerbehörde registrieren. Die natürli-
chen Personen dürfen zudem in den letzten fünf Jahren nicht in Portugal ansässig 
gewesen sein. Im Rahmen des Steuerregimes unterliegen die inländischen nicht-
selbständigen und inländischen selbständigen Einkünfte aus den o. g. begünstig-
ten Tätigkeiten einem Pauschalsteuersatz von 20 Prozent. Darüber hinaus sieht 
die Regelung auch eine Steuerbefreiung für ausländische Arbeitseinkommen, 
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit, Vermietungseinkünfte, Zinsen, Dividen-
den sowie sonstige Kapitalerträge und Veräußerungsgewinne vor, sofern diese 
Einkünfte nach einem bestehenden DBA im Quellenstaat hätten besteuert werden 
können oder diese Einkünfte in einem anderen nicht auf der schwarzen Liste ste-
henden Staat nach nationalem Recht effektiv besteuert wurden (sofern kein DBA 
besteht). Die begünstigte Besteuerung wird für zehn aufeinanderfolgende Jahre 
gewährt. 

Schweden 

Besondere Steuererleichterungen werden qualifizierten ausländischen Mitarbei-
tern in Schlüsselpositionen gewährt, die vorübergehend in Schweden von einem 
gebietsansässigen Arbeitgeber oder von der schwedischen Betriebsstätte eines 
ausländischen Unternehmens beschäftigt werden. Die Befreiung wird für maxi-
mal drei Jahre gewährt, wenn der Steuerpflichtige ein ausländischer Staatsange-
höriger ist, der in den letzten fünf Jahren vor Beginn seiner vorübergehenden Be-
schäftigung in Schweden keinen Wohnsitz in Schweden hatte und der Aufenthalt 
maximal fünf Jahre dauern soll. Weiterhin muss sich die Beschäftigung auf eine 
Führungsposition oder auf Arbeiten beziehen, die eine fachliche Qualifikation er-
fordern oder die in den Bereichen der Forschung oder Entwicklung liegen, für die 
es in Schweden erhebliche Schwierigkeiten bei der Personalbeschaffung gibt. Das 
Erfordernis der fachlichen Qualifikation ist erfüllt, wenn das Monatsgehalt eines 
Steuerpflichtigen einschließlich Sachleistungen 91 000 SEK im Kalenderjahr des 
Beschäftigungsbeginns übersteigt. Das Gehalt des Steuerpflichtigen und andere 
Vergütungen für die qualifizierte Arbeit unterliegen zu lediglich 75 Prozent den 
normalen Regeln der Einkommensbesteuerung (d. h. den Regeln für gebietsan-
sässige Steuerpflichtige), die restlichen 25 Prozent sind steuerbefreit. Darüber 
hinaus sind bestimme Erstattungen für Umzugskosten von und nach Schweden, 
zwei Reisen pro Jahr für den Steuerzahler und die Familie in das vorherige Wohn-
sitzland und Schulkosten für Kinder steuerbefreit.  
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Spanien 

Natürliche Personen, die in den letzten zehn Jahren nicht in Spanien ansässig wa-
ren und aufgrund eines Arbeitsvertrages nach Spanien ziehen, haben im Rahmen 
des sog. „Beckham Law“ ein Wahlrecht zwischen der Besteuerung nach dem 
Welteinkommen oder einem abgeltenden Pauschalsteuersatz. Das Steuerregime 
findet mittlerweile für Berufssportler keine Anwendung mehr. Bei Wahl der Pau-
schalbesteuerung ist ein Abzug von Aufwendungen ausgeschlossen und die Ein-
künfte von bis zu 600 000 Euro unterliegen einem Steuersatz von 24 Prozent 
während übersteigende Einkünfte mit 45 Prozent besteuert werden. Das Wahl-
recht findet für das Steuerjahr des Zuzugs und die folgenden fünf Steuerjahre An-
wendung. 

Vereinigtes Königreich 

Die britische „remittance taxation“ betrifft natürliche und volljährige Personen, 
die in Großbritannien ansässig, aber nicht „beheimatet“ („non-domiciled“) sind 
und die Einkommensbesteuerung ihrer ausländischen Einkünfte. Der Steuer-
pflichtige muss in Großbritannien seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt haben und demzufolge dort als ansässig betrachtet werden. Daneben muss er 
aber als nicht „beheimatet“ („non-domiciled“) gelten, weil Großbritannien nicht 
als seine Heimat angesehen wird. Als Heimat wird grundsätzlich der Wohnsitz-
staat des Vaters im Zeitpunkt der Geburt betrachtet. Ausländer, welche die Ab-
sicht hegen, das Land wieder zu verlassen, werden grundsätzlich als „non-domi-
ciled“ angesehen. Der Steuerpflichtige hat ein Wahlrecht zwischen der Besteue-
rung nach dem Welteinkommen oder nach der „remittance taxation“. Bei der „re-
mittance taxation“ unterliegen bestimmte ausländische Einkünfte (u. a. ausländi-
scher Arbeitslohn, ausländische Dividenden und Zinsen) nur der Einkommensbe-
steuerung, wenn sie ins Inland transferiert werden. Bei Wahl der „remittance ta-
xation“ unterliegt der Steuerpflichtige einer Pauschalsteuer je Veranlagungsjahr 
von 30 000 GBP, bei einer Ansässigkeit von mindestens sieben der letzten 
neun Steuerjahre. Diese Pauschalsteuer erhöht sich auf 60 000 GBP, bei einer 
Ansässigkeit von mindestens zwölf der letzten 14 Steuerjahre. Bei einer Ansäs-
sigkeit von mindestens 15 der letzten 20 Jahre erlischt das Wahlrecht und der 
Steuerpflichtige wird als beheimatet („deemed domicile“) betrachtet. Ausländi-
sche Einkünfte von weniger als 2 000 GBP, die nicht ins Inland transferiert wer-
den, sind von der Pauschalsteuer ausgenommen. 

Zypern 

Die jährliche Vergütung aus einer Dienststelle in Zypern oder einem in Zypern 
ausgeführten Arbeitsverhältnis sind zu 20 Prozent bzw. in Höhe von 8 550 Euro 
(je nachdem, welcher Betrag niedriger ist) von der Einkommensteuer befreit, 
wenn der Wohnsitz der Person vor der Aufnahme der Beschäftigung außerhalb 
Zyperns lag. Die Steuerbefreiung gilt für einen Zeitraum von fünf Jahren, sofern 
die Beschäftigung während oder nach 2012 aufgenommen wurde und findet bis 
2020 Anwendung. Eine 50 prozentige Steuerbefreiung gilt für das Einkommen 
einer nicht in Zypern ansässigen Person, die sich in Zypern niederlässt, um für 
einen Arbeitgeber in Zypern zu arbeiten. Die Freistellung findet am oder nach 
dem 1. Januar 2012 für einen Zeitraum von zehn Jahren ab dem ersten Beschäf-
tigungsjahr Anwendung, sofern das Jahreseinkommen des Arbeitnehmers 
100 000 Euro pro Jahr übersteigt. Darüber hinaus gilt für Personen, die am oder 
nach dem 1. Januar 2015 eine Beschäftigung aufnehmen, die 50 prozentige Steu-
erbefreiung unter der Voraussetzung, dass die Person drei von fünf Jahren, die  
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dem Jahr des Beschäftigungsbeginns unmittelbar vorausgehen, nicht in Zypern 
ansässig war und die Person in dem Steuerjahr, das dem Jahr des Beschäftigungs-
beginns unmittelbar vorausgeht, nicht in Zypern ansässig war. 

8. Welche Position vertritt die Bundesregierung gegenüber diesen steuerlichen 
Vergünstigungen, die andere EU-Staaten für Neubürgerinnen und Neubür-
ger oder Neuzugezogene vorsehen? 

9. Erkennt die Bundesregierung ein potentielles „race to the bottom“ im Be-
reich der steuerlichen Vergünstigungen für EU-Ausländer, und welche Maß-
nahmen sollten diesbezüglich ergriffen werden? 

Die Fragen 8 und 9 werden gemeinsam beantwortet. 

Die Bundesregierung setzt sich seit Jahren auf europäischer und auf internationa-
ler Ebene für fairen Steuerwettbewerb und Steuergerechtigkeit ein. So konnten in 
den letzten Jahren erhebliche Fortschritte beim Vorgehen gegen schädlichen 
Steuerwettbewerb und aggressive Steuergestaltungen erzielt werden. Insbeson-
dere sollen steuerliche Präferenzregelungen nur zulässig sein, sofern solche Ver-
günstigungen nur dann gewährt werden, wenn die privilegierten Einkünfte im be-
treffenden Staat gewissen Substanzanforderungen genügen. Die Besteuerung soll 
dort erfolgen, wo die wirtschaftliche Aktivität tatsächlich stattfindet. 

Nach Auffassung der Bundesregierung können auch Präferenzregime, die einsei-
tig den Zuzug wohlhabender Individuen zum Gegenstand haben, im Hinblick auf 
den fairen Steuerwettbewerb Bedenken aufwerfen. Allerdings ist in diesem Zu-
sammenhang zu beachten, dass der bisher auf internationaler und europäischer 
Ebene erzielte Konsens sich ausschließlich auf Regelungen des Unternehmen-
steuerrechts bezieht. In den zuständigen Gremien (z. B. Forum on Harmful Tax 
Practices – OECD) setzt sich die Bundesregierung dafür ein, auch Präferenzrege-
lungen, die das Individualsteuerrecht betreffen, auf eine schädliche Wirkung auf 
den internationalen Steuerwettbewerb zu prüfen.  

Das deutsche Recht sieht im Übrigen verschiedene Abwehrmöglichkeiten vor, 
die dem Wegzug deutscher Staatsangehöriger speziell für Zwecke der Ertrag- und 
Erbschaftsteueroptimierung entgegenwirken sollen (z. B. § 6 des Gesetzes über 
die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen – AStG – sowie die erweiterten Steu-
erpflichten nach § 2 AStG und § 2 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 Buchstabe b des 
Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuergesetzes – ErbStG). 

10. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung bezüglich der Auswirkun-
gen auf Deutschland vor, die aus dem Steuersystem Italiens resultieren, das 
die Einkommensteuer für wohlhabende Ausländer, die ihren Erstwohnsitz 
nach Italien verlegen, auf 100 000 Euro deckelt? 

11. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung bezüglich der Auswirkun-
gen auf Deutschland vor, die aus dem Steuersystem Portugals resultieren, 
das die Einkommensteuer auf ausländische Einkommen von Neuzugezoge-
nen für zehn Jahre aussetzt? 

12. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung darüber, ob deutsche Staatsbür-
ger „citizenship by investment“-Programme in anderen EU-Staaten in An-
spruch genommen haben? 

Die Fragen 10 bis 12 werden gemeinsam beantwortet. 

Zu den Auswirkungen einzelner Steuerregelungen ausländischer Staaten liegen 
der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. 

juris Lex QS
09052024 ()



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 11 – Drucksache 19/4351 

13. Wie beurteilt die Bundesregierung die Auflagen der EU-Kommission an das 
maltesische „citizenship by investment“-Programm, wie die Veröffentli-
chung der Namen der durch Passprogramme eingebürgerten Personen und 
die einjährige Residenzpflicht? 

Für die Regelung der Voraussetzungen zum Erwerb der Staatsangehörigkeit liegt 
die Zuständigkeit bei den jeweiligen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 
Die Mitgliedstaaten haben bei der Ausübung ihrer Zuständigkeit im Bereich der 
Staatsangehörigkeit das Unionsrecht zu beachten. Über die Einhaltung des Uni-
onsrechts wacht die Europäische Kommission im Rahmen ihrer Zuständigkeit als 
Hüterin der Verträge.  

Nach Auskunft der EU-Kommission gibt es keine Auflagen der EU-Kommission 
an das maltesische „citizenship by investment“-Programm. Die EU-Kommission 
hat angekündigt, im Herbst 2018 einen Bericht über Verfahren in den Mitglied-
staaten zur Gewährung der Staatsangehörigkeit an Investoren vorzulegen und 
Orientierungshilfen zu geben. 

14. Befürwortet die Bundesregierung eine Veröffentlichungspflicht für Malta, 
aufgeschlüsselt nach Investoren-Staatsbürgerschaften und jenen, die durch 
Heirat oder Abstammung eingebürgert wurden? 

Wenn nein, warum nicht? 

Auf die Antwort zu Frage 13 wird verwiesen. 

15. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse darüber vor, ob die Residenz-
pflichtauflagen von Malta überprüft und eingehalten werden? 

Nach Kenntnis der Bundesregierung gilt die von Malta selbst festgelegte Auflage 
einer zwölfmonatigen Residenzpflicht in Malta für den Erwerb der maltesischen 
Staatsbürgerschaft durch den Kauf einer Immobilie im Wert von mindestens 
350 000 Euro oder der Anmietung einer Immobilie zu einem Mietpreis von min-
destens 16 000 Euro p. A. für fünf Jahre als erfüllt. Weitere Erkenntnisse über die 
Einhaltung innerstaatlicher Regelungen in Malta liegen der Bundesregierung 
nicht vor. 

16. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die Auflagen für das maltesi-
sche Programm eingehalten werden? 

Auf die Antwort zu Frage 15 wird verwiesen. 

17. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um die Einhaltung dieser 
Auflagen sicherzustellen? 

Die Bundesregierung ist nicht für die Einhaltung maltesischer innerstaatlicher Re-
gelungen zuständig. 

18. Teilt die Bundesregierung die Forderung von Transparency International, 
dass EU-Staaten den Ursprung bzw. die Quelle der ausländischen Investition 
im Rahmen von „citizenship/residency by investment“-Programmen unter-
suchen sollten? 

Hinsichtlich der Bewertung etwaiger Geldwäscherisiken und der Vorgaben zu 
deren Vorbeugung wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen. 
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19. Teilt die Bundesregierung die Forderung von Transparency International, 
dass EU-Staaten überprüfen sollten, wer letztendlich von einer jeweiligen 
ausländischen Investition im Rahmen von „citizenship/residency by invest-
ment“-Programmen profitiert? 

Hinsichtlich der Bewertung etwaiger Geldwäsche-Risiken und der Vorgaben zu 
deren Vorbeugung wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen. 

20. Welche Position vertritt die Bundesregierung im Fall des ukrainischen 
Staatsbürgers Oleksandre Onischtschenko, der sich für eine Aufenthaltsge-
nehmigung in Herzlake im Emsland beworben hat, sowie die zugehörige po-
sitive Stellungnahme des Bürgermeisters von Herzlake, Hans Bösken? 

Die Bundesregierung verweist auf die Zuständigkeit der Länder bei der Ausfüh-
rung des Aufenthaltsgesetzes. Es liegen ihr keine über die Fragestellung hinaus-
gehenden Erkenntnisse zu aufenthaltsrechtlichen Anträgen der genannten Person 
sowie etwaigen Stellungnahmen hierüber vor. 
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